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Achtundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 80 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/58/469)] 

  58/72. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das vollständige und wirksame 
Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen, 

 mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen1 einhundertfünfzig Vertragsstaaten angehö-
ren, darunter alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

 eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Übereinkommens aufgefordert hat, 
sich an der Umsetzung der Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen zu beteiligen, 
insbesondere auch an dem in der Schlusserklärung der dritten Konferenz der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen2 vereinbarten Informations- und Datenaustausch, und dem 
Generalsekretär die entsprechenden Informationen und Daten nach dem einheitlichen 
Verfahren jährlich spätestens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen, 

 es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten Überprüfungskonferenz3 
erneut bekräftigt wurde, dass nach Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriolo-
gischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung unter allen Umständen effektiv untersagt sind, 

_______________ 
1 Resolution 2826 (XXVI), Anlage. 
2 BWC/CONF.III/23, Teil II. 
3 BWC/CONF.IV/9, Teil II. 
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 unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungskonferenz gefassten Beschluss, ab 
2003 bis zur sechsten Überprüfungskonferenz jährlich drei einwöchige Tagungen der 
Vertragsstaaten sowie eine zweiwöchige Sachverständigentagung zur Vorbereitung jeder Ta-
gung der Vertragsstaaten abzuhalten4, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Zunahme der Zahl der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen1, fordert alle Unterzeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht 
ratifiziert haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert diejenigen Staaten, die 
das Übereinkommen noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden 
und dadurch zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkommens beizutragen; 

 2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Informationen und Daten und for-
dert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklä-
rung der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens2 verein-
barten Informations- und Datenaustausch zu beteiligen; 

 3. erinnert an den auf der fünften Überprüfungskonferenz gefassten Beschluss4 
und fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, sich an seiner Umsetzung zu 
beteiligen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierungen des Übereinkommens 
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste 
für die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen 
bereitzustellen, namentlich jede erforderliche Unterstützung für die jährlichen Tagungen der 
Vertragsstaaten und die Sachverständigentagungen; 

 5. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Her-
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie 
über die Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

71. Plenarsitzung 
8. Dezember 2003 

_______________ 
4 BWC/CONF.V/17, Ziffer 18. 


